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Qualifizierung für die Schulinspektion
Curriculum zur Qualifizierung neuer Schulinspektorinnen und Schulinspektoren in 
Niedersachsen

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden nach Abschluss 
eines Assessement-Verfahrens in einer 5-monatigen 
Maßnahme 13 neue Schulinspektorinnen und Schulinspektoren 
für ihre zukünftige Tätigkeit qualifiziert. Dieser Beitrag 
beschreibt das Auswahlverfahren und die Qualifizierung neuer 
Schulinspektorinnen und -inspektoren.

Norbert Guss

Uwe Till

auswahlverfahren
Eine der wesentlichen Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Bewerbung 
als Schulinspektorin oder Schulins-
pektor ist die mehrjährige Wahrneh-
mung eines herausgehobenen Amtes 
mit Leitungserfahrung. Dazu zählen 
Tätigkeiten als

■J Schulleiterin oder Schulleiter
■J ständige Vertreterin oder ständiger 

Vertreter
■J Konrektorin oder Konrektor
■J Schulfachliche Koordinatorin oder 

Schulfachlicher Koordinator
■J Stufenleiterin oder Stufenleiter
■J Didaktische Leiterin oder Didak-

tischer Leiter
■J Studiendirektorin oder Studiendi-

rektor als Fachberaterin oder Fach-
berater in der Schulaufsicht.

Wenn die Bewerbungsfähigkeit durch 
das Kultusministerium festgestellt wird, 
werden die Bewerberinnen und Bewer-
ber zu einem Auswahlverfahren einge-
laden. Das Verfahren ist in Abschnitt 3 
des RdErl. »Verfahren zur Übertragung 
von Ämtern im Schulaufsichtsdienst« 
(Niedersächsisches Kultusministerium, 
2011) beschrieben:

Grundlagen der Eignungsüber-
prüfung sind neben einem standardi-
sierten Leistungsbericht der oder des 
bisherigen Vorgesetzten

I. zwei jeweils 30-minütige Bera-
tungsgespräche mit Lehrkräften 
zu Unterrichtsstunden in zwei 
verschiedenen Schulformen. Da-
ran schließt sich eine Reflexion an, 
die sich auf die Besprechung und 
Beurteilung der beiden Unter-
richtsstunden bezieht;

II. ein Assessmentverfahren mit den 
folgenden Bestandteilen:
a. eine Aufgabe mit Vorberei-

tungszeit, zu der die Bewerbe-
rin oder der Bewerber ca. 15 
Minuten lang Stellung nimmt;

b. zwei weitere Aufgaben, die der 
Bewerberin oder dem Bewer-
ber nacheinander vorgelegt 
werden und für deren Beant-
wortung jeweils 7 bis 8 Minu-
ten Zeit zur Verfügung stehen.

Falls sich mehr als zwei Bewer-
berinnen oder Bewerber auf eine 
ausgeschriebene Stelle im Assess-
ment befinden, schließt sich

III. eine Gruppenübung an, in der in 
45 Minuten eine gegebene Aufga-
be diskutiert und bearbeitet wird. 
Anschließend haben die Bewerbe-
rinnen und Bewerber 15 Minuten, 
um das Ergebnis zu präsentieren.

Die Aufgaben zu Teil II beziehen 
sich insbesondere auf Strukturen im 
niedersächsischen Bildungssystem, 
Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten für die Weiterentwicklung 
der Schulqualität und der Qualität im 

gesamten Bildungssystem des Landes. 
Hierbei sind auch die Rechtsgrundla-
gen sowie die Schnittstellen zwischen 
den Akteuren von Interesse (s. hierzu 
auch Niedersächsisches Kultusminis-
terium, 2014a).

Selbstverständlich wird vorausge-
setzt, dass sich die Bewerberinnen 
und Bewerber insbesondere auch mit 
Rolle, Aufgaben, Instrumenten und 
Verfahren der Schulinspektion ausei-
nandergesetzt haben. Informationen 
hierzu finden sich auf den Webseiten 
der Abteilung 2 des NLQ (www.nlq.
niedersachsen.de  – Abteilung 2  – 
Schulinspektion).

qualifizierung
Das Verfahren zur Qualifizierung von 
Beamtinnen und Beamten für den 
Schulaufsichtsdienst in der Schul-
inspektion beim NLQ wurde von 
einer Arbeitsgruppe im NLQ entwi-
ckelt. Es basiert auf den im Anhang 
2 des oben genannte Erlasses »Ver-
fahren zur Übertragung von Ämtern 
im Schulaufsichtsdienst« (vgl. (Nie-
dersächsisches Kultusministerium, 
2014b) durch das Niedersächsische 
Kultusministerium beschriebenen 
Vorgaben. Parallel zur Erarbeitung 
des Qualifizierungskonzeptes wur-
den die AG-Mitglieder sowie eine 
Gruppe von Schulinspektorinnen 
und -inspektoren, die die neuen In-
spektorinnen und Inspektoren als 
Mentorinnen und Mentoren in der 
praktischen Ausbildung in den Schu-
len begleiten, extern qualifiziert.

Die Beamtinnen und Beamten 
durchlaufen während der mindes-
tens 6-monatigen Erprobungs- und 
Einweisungszeit zur Arbeit in der 
Schulinspektion eine Qualifizierung. 
Hierbei wird der weiter unten be-
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schriebene Kompetenzerwerb ge-
fördert, um den Perspektivwechsel 
von der Schule zur Schulinspektion 
zu unterstützen und die Beamtinnen 
und Beamten auf die besonderen An-
forderungen in der Schulinspektion 
vorzubereiten. Die Qualifizierung be-
steht aus theoretischen Modulen so-
wie daran anschließender Teilnahme 
an Schulinspektionen mit sukzessiver 
Übernahme von Inspektionsaufga-
ben. Abschließend ist eine vollstän-
dige Schulinspektion erfolgreich ab-
zuleisten.

Bei der Planung der Qualifizierung 
war die Neuausrichtung der Schulin-
spektion maßgeblich zu berücksich-
tigen. Im Vordergrund steht die Ent-
wicklungsdiagnose mit den Schulen.

Schulinspektorinnen und Schul-
inspektoren erbringen eine 
Dienstleistung für die Eigenver-
antwortliche Schule bei deren 
Qualitätssicherung und -entwi-
cklung.

Die Schulinspektion liefert der Schu-
le notwendiges Diagnosewissen, das 
den Ist-Zustand ausgewählter Pro-
zesse (Kernaufgaben) in der Schule, 
deren Stärken und Entwicklungsbe-
reiche beschreibt. Zusätzlich stellt sie 
Erklärungswissen über die Zusam-
menhänge primärer und sekundärer 
Prozesse (Unterricht und Kernauf-
gaben) zur Verfügung. Dies erfolgt 
in einem dialogorientierten Verfah-
ren zwischen Eigenverantwortlicher 
Schule und Schulinspektion (Vgl. 
Hoffmeister, Homeier, & Till, 2013 
und Ballasch, 2014).

Als Grundlage des Curriculums zur 
Qualifizierung für diese komplexe 
Aufgabe sind die erforderlichen Kom-
petenzen neuer Schulinspektorinnen 
und Schulinspektoren in Ableitung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse be-
schrieben worden.

Das Curriculum berücksichtigt den 
oben genannte RdErl. v. 04.10.2011. 
Hiernach werden von Schulinspekto-
rinnen und Schulinspektoren Kom-
petenzen in den nachfolgenden Be-
reichen erwartet:

■J Qualitätsmanagement- und Eva-
luationsverfahren als Instrumente 
der Schulentwicklung

■J Aufgabenverteilung zwischen MK 
und seinen nachgeordneten Be-
hörden

■J Aufgaben der Schulinspektion
■J Verfahren und Instrumente der 

Schulinspektion
■J Analyse von schulischen Daten 

und Dokumenten
■J Kriterien für Schul- und Unter-

richtsbeurteilungen
■J Gesprächsführung
■J Dokumentations- und Präsen-

tationstechniken
■J Rolle der Schulträger
■J Arbeitsweise der Inspektionsteams

Als Qualifizierungsinhalte sind weiter 
festgelegt:

■J Schulinspektion in Niedersachsen
■J Schulqualität und Evaluation
■J Unterrichtsbeobachtung und -be-

wertung
■J Daten- und Dokumentenanalyse
■J Arbeitstechniken

In Fortführung des von Prof. Dr. K. 
Dedering und M. Sowada im De-
zember 2013 vorgelegten Abschluss-
berichts zum Projekt »Erfahrungen 
niedersächsischer Schulinspektor/
innen« hat die Arbeitsgruppe die in 

Abb. 1 beschriebene Taxonomie von 
Kompetenzen zugrunde gelegt:

Auf der Basis dieser Taxonomie 
wurde das nachfolgende Kompetenz-
profil entwickelt (Vgl. Deutsches Ju-
gendinstitut: Weiterbildungsinitiative 
Frühpädagogische Fachkräfte (Hrsg.), 
2014, siehe Abb. 2).

Daneben sind folgende Festlegun-
gen getroffen worden:

■J Grundsätzlich gilt, dass in allen 
Kompetenzbereichen die Bereit-
schaft zur Reflexion erwartet wird.

■J Auf der Ebene der Fachkompetenz 
gilt: Diese bezieht sich auf das Wis-
sen und die Fertigkeiten der Schul-
inspektorinnen und Schulinspek-
toren.

■J Unter Wissen sind alle für die 
Bewältigung der jeweiligen 
Anforderungen erforderlichen 
Kenntnisse in Form von Fach-
wissen zu verstehen.

■J Auf der Ebene der Fertigkeiten 
wird die Erarbeitung von As-
pekten beruflichen Handelns, 
aber auch das Planen, das 
Durchführen und Reflektieren 
von Aufgaben im Rahmen des 
Berufsbildes einer Schulinspek-
torin und eines Schulinspektors 
erwartet. Kreatives Problemlö-
sen und die Fähigkeit, Informa-
tionen zu beschaffen und ein-
zusetzen, Wissen sinnorientiert 
einzuordnen und zu bewerten, 
gehören dazu.

■J Auf der Ebene der personalen 
Kompetenzen gilt: Sie betreffen die 
Sozial- und Selbstkompetenz der 
Schulinspektorinnen und Schul-
inspektoren.

Werte und normen
(professional practice)

instrumentale Kompe-
tenzen
(systematic inquiry)

analysekompetenzen
(situational analysis)

organisationskompe-
tenzen
(project management)

reflexionskompetenzen
(reflective praktice)

soziale und kommuni-
kative Kompetenzen
(interpersonal compe-
tence)

Abb. 1: Taxonomie von Kompetenzen (in Anlehnung an Stehvan et al. (2005); zit. nach Dedering und Sowada (2013))

Fachkompetenzen personale Kompetenzen Bezüge zum Verfahren

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz

Abb. 2: Kompetenzprofil
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■J Die Sozialkompetenz wird be-
nötigt bei der Mitgestaltung und 
Kommunikation in den Quali-
fizierungsphasen. Hier gilt es, die 
Fähigkeit zur situationsgerechten 
Selbstdarstellung, Empathie, sozia-
len Verantwortung im Sinne von 
Respekt und Solidarität zu fördern.

■J Zur Selbstkompetenz gehören 
die Entwicklung von Eigenstän-
digkeit, Verantwortung, Reflexi-
vität und Lernkompetenz in der 
Qualifizierung, die Mitteilung 
und Einordnung persönlichen 
Erfahrungswissens sowie der an-
gemessene Umgang mit Werten 
und Normen.

Kompetenzorientierte module
Für die Umsetzung dieser curricu-
laren Vorgaben sind 13 kompetenz-
orientierte Module zusammen mit 
erwarteten Kompetenzen entwickelt 
und beschrieben worden:

didaktisches Grundprinzip der 
qualifizierung
Die Mentorinnen und Mentoren 
haben die Aufgabe, die unter-
schiedlichen Praxiserfahrungen, 
Wissensstände und Erwartungen 
für die Qualifizierung zu nutzen. 
Dabei gestalten die Mentorinnen 
und Mentoren die Qualifizierungs-
situation so, dass die Mentee die 
Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess übernehmen können. 
Die Qualifizierung unterliegt in 
Anlehnung an Nowottka (2014) 
folgendem didaktischen Grund-
prinzip:

■J Wissen, um zu verstehen
■J Einüben, um zu begreifen
■J Reflektieren, um zu unterscheiden
■J Selbsterfahren, um zu verinner-

lichen

Hierzu wird jede neue Schulinspek-
torin und jeder neue Schulinspektor 
einer Mentorin oder einem Mentor 
zugeordnet. Diese bleiben für die 
Dauer der Qualifizierung die zustän-
digen Ansprechpartner. Die Teamzu-
sammensetzungen werden möglichst 
so organisiert, dass Mentee in unter-
schiedlichen Teams arbeiten können 
und Erfahrungen in unterschiedli-
chen Schulformen sammeln.

Jede neue Schulinspektorin und 
jeder neue Schulinspektor führt 
im Verlauf der Qualifizierungs-
maßnahme ein Lernportfolio.

Dieses stellt eine Sammlung von 
Dokumentationen individueller 
Lernwege dar. Es unterstützt den 
Prozess des Kompetenzerwerbs 
während der Qualifizierungsmaß-
nahme. Das Portfolio wird als ein 
Steuerungsinstrument für das Ler-
nen und Lehren genutzt. Der Weg 
der individuellen Kompetenzerwei-
terung und -entwicklung soll mithil-
fe des Portfolios dokumentiert und 
metakognitiv reflektiert werden. Die 
Leitideen der output-orientierten 

Kompetenzorientierung, der Eigen-
verantwortlichkeit und der Selbst-
steuerung von Entwicklungsprozes-
sen finden so eine transparente und 
stimmige Darstellungsform. Die 
Kompetenzorientierung findet ihre 
Konkretisierung sowohl in der Anla-
ge dieses Selbstlernportfolios durch 
die neuen Schulinspektorinnen und 
Schulinspektoren als auch im Quali-
fizierungsplan (Abb. 3).

modul: nn

Ziele
Wissen/Kompetenzen
Dazu habe ich Kompetenzen erworben bzw. mit 
vorhandenen Kompetenzen verknüpft.

übung
Das habe ich ausgeführt.
ausgeführt (datum, Schule, …):

selbsterfahrung/selbstreflexion
Das habe ich über mich selbst erfahren; das habe 
ich über mich selbst erkannt.

Feedback mentor/in:

Fazit/Konsequenzen:

Abb. 3: Portfolio

qualifizierungsplan
Die neuen Schulinspektorinnen 
und Schulinspektoren werden in 
sieben Lehrgangsphasen (insgesamt 
26 Tage), einer Hospitations inspek-
tion sowie fünf Qualifizierungsin-
spektionen auf ihre neue Aufgabe 
vorbereitet. Sie erhalten dabei die 
Möglichkeit, alle Elemente einer Ins-
pektion unter Begleitung und Anlei-
tung durchzuführen.

Das Referententeam für die Lehr-
gangsphasen besteht aus erfahrenen 
und für die Ausbildung weiter qua-
lifizierten Schulinspektorinnen und 
Schulinspektoren sowie den Fachbe-
reichsleitungen der Abt. 2 des NLQ. 
Es wird von einem Diplom-Psycho-
logen unterstützt.

Im Verlauf der Qualifizierungs-
maßnahme werden zwei Gespräche 
zum Stand der Qualifizierung ge-
führt. Hieran nehmen die Mentorin-
nen und Mentoren teil. Grundlage 
des Gesprächs bildet jeweils das Port-
folio der neuen Schulinspektorinnen 

modul 1: rollenmanagement

modul 2: Kernaufgabenmodell

modul 3: QeS und Prozessindikatoren

modul 4: Unterrichtsbeobachtung

modul 5: Qualitätsmanagementsysteme

modul 6: evaluationsverfahren

modul 7: dokumente- und datenanalyse

modul 8: Vorbereitung einer 
Schulinspektion

modul 9: Vorbereitung und durchführung 
der reflexion

modul 10: ergebnisbericht

modul 11: Projektmanagement

modul 12: Prozessmanagement

modul 13: Kommunikation

Für Schulinspektorinnen und 
Schulinspektoren im Bereich der 
berufsbildenden Schulen werden 
einzelne Module entsprechend 
angepasst, u.a.:

modul 3: Qualitätsbereiche und Kern-
aufgaben

modul 4: Unterrichtsbeobachtung

modul 9: Vorbereitung und durchfüh-
rung der reflexion
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und Schulinspektoren. Am Ende der 
Qualifizierungsmaßnahme führen die 
neuen Inspektorinnen und Inspekto-
ren eine vollständige Schulinspektion 
durch.

evaluation
In Zusammenarbeit mit Fachbereich 
21 (Evaluation) des NLQ werden 
das Curriculum und dessen Umset-
zung evaluiert. Die Auswertung der 
Evaluationsergebnisse und die Wei-
terentwicklung des Curriculums er-
folgen Anfang 2016 und bilden die 
Grundlage für die nächste Qualifizie-
rungsrunde.

ausblick
Die Landesregierung hat in der Ko-
alitionsvereinbarung beschlossen, die 
Weiterentwicklung der Schulinspek-
tion fortzusetzen und eine Inspektion 
aller Schulen sicherzustellen. Um den 
vom Kultusministerium angestrebten 
regelmäßigen 4-jährigen Zyklus errei-
chen zu können, ist es erforderlich, 
das Personal im NLQ weiter aufzu-
stocken.

Der Ausbau der Schulinspektion 
hat mit den ersten Stellenausschrei-
bungen im Juni 2014 begonnen und 
wird sich voraussichtlich bis 2018 
fortsetzen. Es ist geplant, jährlich 
jeweils zum 01.08. des Jahres eine 
weitere Ausbildungsrunde beginnen 
zu lassen. n

Norbert Guss

Niedersächsisches 
Landesinstitut für 
Schulqualität (NLQ), 
Hildesheim

Uwe Till

Niedersächsisches 
Landesinstitut für 
Schulqualität (NLQ), 
Hildesheim

Böhm (Hrsg.)
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